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§ 100

Landesverräterische Agententätigkeit

(1) Wer zu den im § 97 genannten Stellen oder Personen 
Verbindung aufm mm t oder sich zur Mitarbeit anbietet oder 
diese Stellen oder Personen in sonstiger Weise unterstützt, 
um die Interessen der Deutschen Demokratischen Republik 
zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

Terror

§101

(1) Wer bewaffnete Anschläge oder Geiselnahmen oder 
Sprengungen durchführt, Brände legt oder Zerstörungen oder 
Havarien herbeiführt oder andere Gewaltakte begeht, um 
gegen die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik Widerstand zu leisten 
oder Unruhe hervorzurufen, wird mit Freiheitsstrafe nicht 
unter drei Jahren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche 
Freiheitsstrafe erkannt werden.

. /
§ 102

(1) Wer das Leben oder die Gesundheit eines Bürgers der 
Deutschen Demokratischen Republik bei der Ausübung oder 
wegen seiner staatlichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit 
angreift oder in anderer Weise gegen ihn Gewalt anwendet, 
um die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik zu schädigen, wird mit 
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche 
Freiheitsstrafe erkannt werden.

§ 103 

Diversion

(1) Wer Maschinen, volkswirtschaftliche oder militärische 
Anlagen oder Ausrüstungen, Gebäude, Transport- oder Ver
kehrseinrichtungen, Rohstoffe, Erzeugnisse oder Reserven, 
Unterlagen der Forschung oder Wissenschaft oder andere für 
die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft, die Volks
wirtschaft oder die Landesverteidigung wichtige Gegen
stände, Materialien oder Einrichtungen zerstört, unbrauch
bar macht, beschädigt oder in anderer Weise dem bestim
mungsgemäßen Gebrauch entzieht, um die sozialistische 
Staats- und Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokrati
schen Republik zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe nicht 
unter drei Jahren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche 
Freiheitsstrafe erkannt werden.

§104

Sabotage
(1) Wer

1. die planmäßige Entwicklung der Volkswirtschaft oder 
einzelner ihrer Zweige oder Betriebe oder die Erfüllung 
der Volkswirtschaftspläne;

2. die Tätigkeit der Organe des Staates oder gesellschaft
licher Organisationen;

3. die Verteidigungskraft oder die Verteidigungsmaßnah
men der Deutschen Demokratischen Republik;

4. die Außenwirtschaftsmaßnahmen des sozialistischen 
Staates

unter Mißbrauch seiner Funktion oder beruflichen Stellung 
oder unter Umgehung der sich daraus ergebenden Pflichten 
oder durch Irreführung der zuständigen staatlichen oder 
volkswirtschaftlichen Organe oder durch andere Handlungen 
durchkreuzt oder desorganisiert, um die' sozialistische Staats
und Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokratischen Re
publik zu untergraben oder zu Schwächen, wird mit Frei
heitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche 
Freiheitsstrafe erkannt werden.

§ 105
Staatsfeindlicher Menschenhandel

(1) Wer
1. um die Deutsche Demokratische Republik zu schädigen;
2. im Zusammenhang mit den im § 97 genannten Stellen 

oder Personen

Bürger der Deutschen Demokratischen Republik ins Ausland 
abwirbt, verschleppt, ausschleust oder deren Rückkehr in die 
Deutsche Demokratische Republik verhindert oder in sonsti
ger Weise an der Tat mitwirkt, wird mit Freiheitsstrafe 
nicht unter zwei Jahren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche 
Freiheitsstrafe erkannt werden.

§ 106
Staatsfeindliche Hetze

(1) Wer die verfassungsmäßigen Grundlagen der soziali
stischen Staats- und Gesellschaftsordnung der Deutschen De
mokratischen Republik angreift oder gegen sie aufwiegelt, 
indem er
1. die gesellschaftlichen Verhältnisse, Repräsentanten oder 

andere Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
wegen deren staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit 
diskriminiert;

2. Schriften, Gegenstände oder Symbole zur Diskriminie
rung der gesellschaftlichen Verhältnisse, von Repräsen
tanten oder anderen Bürgern herstellt, einführt, verbrei
tet oder anbringt;

3. die Freundschafts- und Bündnisbeziehungen der Deut
schen Demokratischen Republik diskriminiert;

4. Verbrechen gegerr den Staat androht oder dazu auffor
dert, Widerstand gegen die sozialistische Staats- und Ge
sellschaftsordnung der Deutschen Demokratischen Repu
blik zu leisten;

5. den Faschismus oder Militarismus verherrlicht oder Ras
senhetze treibt,

wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu acht Jahren be
straft.

(2) Wer zur Durchführung des Verbrechens mit Organisa
tionen, Einrichtungen oder Personen zusammenwirkt, deren 
Tätigkeit gegen die Deutsche Demokratische Republik ge-


